
UA\1210041DE.docx PE516.584v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

 
EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 − 2014

Plenarsitzungsdokument

B7-0401/2013

27.11.2013

VORSCHLAG FÜR EINEN 
UNIONSAKT
vorgelegt gemäß Artikel 42 Artikel 2 der Geschäftsordnung

über Vorschriften über die freiwillige Kennzeichnung mit Informationen über 
die Eignung von Lebensmitteln für Vegetarier und Veganer

Ismail Ertug (S&D), Georgios Koumoutsakos (PPE), Petru Constantin 
Luhan (PPE), Michael Theurer (ALDE), Gesine Meissner (ALDE), 
Arlene McCarthy (S&D), Dimitrios Droutsas (S&D), Gabriele Zimmer 
(GUE/NGL), Rebecca Harms (Verts/ALE)



PE516.584v01-00 2/3 UA\1210041DE.docx

DE

B7-0401/2013

Vorschlag für einen Unionsakt über Vorschriften über die freiwillige Kennzeichnung 
mit Informationen über die Eignung von Lebensmitteln für Vegetarier und Veganer

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel1,

– gestützt auf Artikel 42 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass freiwillige Kennzeichnungen aufgrund des Fehlens einer 
rechtsverbindlichen Definition der Begriffe „vegetarisch“ und „vegan“ auf EU-Ebene 
derzeit keinerlei Wirksamkeit haben, was den Schutz vor Betrug angeht;

B. in der Erwägung, dass die derzeitigen Kennzeichnungsvorschriften keine ausreichenden 
Informationen für die Verbraucher und insbesondere Veganer und Vegetarier vorsehen; in 
der Erwägung, dass viele scheinbar vegetarische Lebensmittel Erzeugnisse tierischen 
Ursprungs oder Spuren davon enthalten, ohne dass dies aus der Kennzeichnung 
hervorgeht;

C. in der Erwägung, dass in Artikel 36 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
Nr. 1169/2011 festgelegt ist, dass die Kommission Durchführungsrechtsakte zur 
Anwendung der Anforderungen für freiwillig bereitgestellte Informationen über die 
Eignung von Lebensmitteln für Vegetarier oder Veganer erlässt; 

1. ist der Auffassung, dass angemessene und harmonisierte Vorschriften über die 
Kennzeichnung von veganen und vegetarischen Erzeugnissen notwendig sind, um es den 
Verbrauchern in der EU zu ermöglichen, die von ihnen gewählte Ernährungsform zu 
praktizieren;

2. fordert die Kommission auf, bis zum 31. Januar 2014 auf der Grundlage von Artikel 36 
Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 einen Entwurf für einen 
Durchführungsrechtakt über die freiwillige Kennzeichnung mit Informationen über die 
Eignung von Lebensmitteln für Vegetarier und Veganer vorzulegen.

1 ABl. L 304 vom 22.11.2011.
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BEGRÜNDUNG

In der EU als dem weltweit größten Verbrauchermarkt gibt es eine steigende Zahl an 
Verbrauchern, die sich aus moralischen, religiösen oder gesundheitlichen Gründen für eine 
Ernährung entscheiden, die keine Erzeugnisse tierischen Ursprungs oder bestimmter Tiere 
umfasst. Trotz des Inkrafttretens der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel und insbesondere deren Artikel 36 Absatz 3 
Buchstabe b, mit dem die Kommission ermächtigt wird, Durchführungsrechtsakte für 
Vorschriften über die freiwillige Kennzeichnung von Lebensmitteln mit Informationen über 
die Eignung von Lebensmitteln für Vegetarier oder Veganer zu erlassen, besteht noch immer 
keine Definition der Begriffe „vegetarisch“ und „vegan“ auf EU-Ebene. Mit diesem 
Vorschlag für einen Unionsakt wird die Kommission somit aufgefordert, zügig die vorstehend 
genannten Durchführungsrechtsakte vorzulegen, um es den europäischen Verbrauchern zu 
ermöglichen, die von ihnen gewählte Ernährungsform zu praktizieren.


